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SATZUNG DER STADT
OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN

über

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11
„Neue Reihe - Mitarbeiterwohnungen“

umfassend das Grundstück mit Gebäuden und Anlagen Neue Reihe 17,
Flurstück 588/1, der Flur 2, Gemarkung Kühlungsborn

ENTWURF

Bearbeitungsstand 14.01.2026

SATZUNG DER STADT OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Neue Reihe - Mitarbeiterwohnungen“

Hinweise

Gebäudeansichten

(1) Der Aufstellungsbeschluss der Stadtvertreterversammlung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 11 wurde am 16.10.2025 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses ist am 10.12.2025 durch Veröffentlichung im Internet auf der Homepage 
der Stadt Ostseebad Kühlungsborn unter www.stadt-kuehlungsborn.de im Bereich 
„Bekanntmachungen“ erfolgt.

(2) Die Stadtvertreterversammlung hat am ………………….. den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 11 mit Begründung gebilligt und für die Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt.

(3) Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und  dem  Text  (Teil B)  sowie  die Begründung dazu, wurde nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m.
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………………….. bis zum ………………….. auf der Internetseite 
der Stadt veröffentlicht und war im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes M-V einsehbar. 
Darüber hinaus haben die Unterlagen im Veröffentlichungszeitraum während der Öffnungszeiten in 
der Stadtverwaltung Ostseebad Kühlungsborn öffentlich ausgelegen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
wurde am ………………….. durch Veröffentlichung im Internet auf der Homepage der Stadt 
Ostseebad Kühlungsborn unter www.stadt-kuehlungsborn.de im Bereich „Bekanntmachungen“ 
bekannt gemacht.

(4) Die  von  der Planung  berührten Behörden  und sonstigen Träger öffentlicher  Belange sind gemäß
§ 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ………………….. zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert und über die Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet worden.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den…………..

(Siegel) Die Bürgermeisterin

(5) Die Stadtvertreterversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ………………….. 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Die Bürgermeisterin

(6) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 11, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), wurde am ………………….. von der Stadtvertreterversammlung als Satzung 
beschlossen. Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 wurde gebilligt.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Die Bürgermeisterin

(7) Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich am ………………….. wird als richtig dargestellt 
bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine 
Prüfung nur grob erfolgte. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

, den (Siegel)
Öffentlich bestellter Vermesser

(8) Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Die Bürgermeisterin

(9) Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Öffnungszeiten von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
………………….. im Internet auf der Homepage der Stadt Ostseebad Kühlungsborn unter 
www.stadt-kuehlungsborn.de im Bereich „Bekanntmachungen“ bekannt gemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 BauGB) und weiter auf 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die 
Satzung ist am ………………….. in Kraft getreten.

Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den …………..

(Siegel) Die Bürgermeisterin

Teil B - Text

Aufgrund  des  §  10  i.V.m.  §  13a  Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
vom  03.  November   2017  (BGBl. I S. 3634),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), sowie § 86 der Landesbauordnung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 
(GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V 
S.130), wird nach Beschlussfassung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn vom …………….. folgende 
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Neue Reihe - Mitarbeiterwohnungen“, 
umfassend das Grundstück mit Gebäuden und Anlagen Neue Reihe 17, Flurstück 588/1, der Flur 2, 
Gemarkung Kühlungsborn, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone IV des Wasserschutzgebietes 
„Kühlungsborn“ (MV_WSG_1836_02, gemäß Beschluss 25/VIII-4/84 vom 14.11.1984). Die damit 
verbundenen Verbote und Nutzungsbeschränkungen zum Trinkwasserschutz gemäß der Richtlinie für 
Trinkwasserschutzgebiete  -  1. Teil  „Schutzgebiete für Grundwasser“  (DVGW Regelwerk Arbeitsblatt
W 101) sind zu beachten.

Notwendige  Gehölzrodungen  sind  gemäß  §39  BNatSchG  im   Zeitraum  von  01. Oktober  bis  zum
28. Februar (außerhalb der Vogelbrutzeiten) durchzuführen. Ausnahmen sind zulässig, sofern der 
gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Gehölze keine 
Brutvögel brüten und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt.

Im Vorfeld des Rückbaus der Dachstrukturen der Hauptgebäude sind diese im Zuge einer 
Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) auf Fledermausbesatz zu kontrollieren. Werden Fledermäuse 
angetroffen, haben die weiteren Arbeiten zu ruhen, die zuständige Naturschutzbehörde ist zu 
informieren und das weitere Vorgehen mit dieser zu planen.

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind keine Bodendenkmale bekannt. 
Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gemäß § 11 Abs. 2 DSchG M-V unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines 
Vertreters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind in dem Geltungsbereich der Satzung keine Altablagerungen 
oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte 
Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter 
Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 11 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht beim Umweltamt des Landkreises, Sachgebiet 
Altlasten/Immissionsschutz wird hingewiesen.

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist nicht als kampfmittelbelastet 
bekannt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten 
können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus 
Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen 
und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche 
Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von 
Lagerstellen derartiger Mittel erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde 
anzuzeigen.

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Gesetze, Erlasse und Richtlinien sind im Bauamt der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn, Ostseeallee 20, 18225 Kühlungsborn, während der Öffnungszeiten 
einsehbar.

Der vorliegende Entwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf Grundlage dieses 
Entwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwortung.

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  03. Juli 2023  (BGBl. 2023 I
Nr. 176).

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. 8 BauGB)
1.1 Der Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes dient gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB 

ausschließlich der Errichtung eines Wohngebäudes für Personengruppen mit besonderem 
Wohnbedarf - hier: Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie - mit insgesamt 35 Mietwohn- 
einheiten.

1.2 Eigentums-, Ferien- und Zweitwohnungen sind unzulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1, §§ 16, 17, 18 und 19 BauNVO)
2.1 Als Gebäudehöhe (GH) wird der höchste ab der Bezugshöhe gemessene Punkt der baulichen 

Anlagen definiert (Gebäudeoberkante, z.B. Dachfirst, Oberkante Attika).
2.2 Für die festgesetzten Gebäudehöhen gilt als Bezugspunkt die Höhe von 15,10 m ü.NHN.
2.3 Durch technisch bedingte Dachaufbauten (z.B. Solarmodule, Entlüftungsschächte, Schornsteine, 

Fahrstuhlüberfahrt) darf die festgesetzte Gebäudehöhe um bis zu 1,5 m überschritten werden.
2.4 Die Grundflächen der baulichen Anlagen (Hauptgebäude) dürfen eine Grundflächenzahl (GRZ) 

von 0,45 nicht überschreiten. Durch Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen darf die 
GRZ bis zu einem Maß von 0,7 überschritten werden.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
Ein Vor- oder Zurücktreten von untergeordneten Gebäudeteilen, wie Balkone und Terrassen, über 
die festgesetzten Baulinien bzw. Baugrenzen ist bis zu 1,5 m zulässig, soweit es mit den 
Vorschriften nach Landesrecht vereinbar ist.

4. Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB u. §§ 12 und 23 
BauNVO)

4.1 Innerhalb des Plangebietes ist die Errichtung von Garagen unzulässig.
4.2 Die Errichtung von Stellplätzen für Kfz und Stellplätzen für Müllbehälter ist im Vorgartenbereich 

unzulässig. Vorgartenbereich ist der Bereich zwischen der Neuen Reihe und der straßenseitigen 
Hauptgebäudeflucht.

4.3 Innerhalb des Bereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes sind mindestens zehn 
PKW-Stellplätze herzustellen.

5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Innerhalb der Flächen, die von einer Bebauung freizuhalten sind - Waldabstandsflächen - ist die 
Errichtung von baulichen Anlagen mit Ausnahme von Terrassen, Balkonen, 
Grundstückseinfriedungen, offenen und überdachten PKW-Stellplätzen mit Zufahrten, Flächen 
zum Abstellen von Fahrrädern und Müllbehältern sowie Wegen unzulässig.

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
sowie Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1 Nr. 25, § 202 BauGB)

6.1 Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wieder zu verwerten oder einer Wiederverwertung 
zuzuführen.

6.2 Zum Ausgleich der Fällung eines geschützten Baumes sind im Plangebiet zwei standortheimische 
Laubbäume als Hochstamm (Mindestqualität 3xv. mit Drahtballen unverzinkt, StU 16-18 cm) zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artgleich zu ersetzen.

6.3 Zum Ausgleich der Fällung von zwei Bäumen sind im Plangebiet drei Obstbäume einer 
regionaltypischen Sorte als Hochstamm (Mindestqualität 3xv. mit Drahtballen unverzinkt, StU 
12-14 cm) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artgleich zu ersetzen.

6.4 Für die festgesetzten Baumpflanzungen gemäß Punkt 6.2 und 6.3 gilt, dass eine unbefestigte 
oder mit wasserdurchlässigem Belag gestaltete Baumscheibe von mindestens 12 m² und eine 
Mindesttiefe des durchwurzelbaren Raumes von 0,8 m (12,8 m³) zu gewährleisten sind. Bei der 
Umsetzung aller Baumpflanzungen sind die erforderlichen Abstände zu vorhandenen und 
geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen von mindestens 2,5 m einzuhalten. Die Bäume sind die 
ersten 5 Jahre mit einem Dreibock zu sichern.

6.5 Innerhalb des Plangebietes sind drei Obstbäume (je 4 Stellplätze für Kfz ein Baum) mit einer 
unbefestigten Baumscheibe von 4 bis 6 m² anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
artgleich zu ersetzen.

7. Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen ist für Aufenthaltsräume mit Schlafnutzungen im Nachtzeitraum eine 
ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Dies ist durch besondere Fensterkonstruktionen oder 
durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung sicherzustellen.

7.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen dürfen Außenwohnbereiche nur eingerichtet werden, wenn ein zweiter 
Außenwohnbereich außerhalb der festgesetzten Fläche vorhanden ist. Ist dies nicht möglich, sind 
schallmindernde Maßnahmen im Nahbereich der Außenwohnbereiche (z.B. Anordnung auf der 
lärmabgewandten Gebäudeseite und / oder Verglasungen) umzusetzen, die eine Pegelminderung 
auf den Tag-Orientierungsrichtwert der DIN 18005 für die jeweilige Nutzung (hier: allgemeines 
Wohngebiet) bewirken.

7.3 Für lärmabgewandte Gebäudeseiten kann der maßgebliche Außenlärmpegel entsprechend Punkt 
4.4.5.1 der DIN 4109-2 ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB und bei 
geschlossener Bebauung oder Innenhöfen um 10 dB vermindert werden.

8. Zulässigkeit von Vorhaben im Vorhabenbereich (§12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 
BauGB)
Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird für den Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans 
festgesetzt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

9. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB sowie § 86 LBauO M-V)
9.1 Das vierte Vollgeschoss ist nur als Staffelgeschoss zulässig. Das Staffelgeschoss muss 

mindestens an drei Gebäudeseiten um mindestens 1,50 m gegenüber der Außenwand des 
darunter liegenden Geschosses zurückspringen. Die durch den Rücksprung entstehenden 
Dachflächen können als Dachterrassen ausgebildet werden. Dachterrassen oberhalb des 
obersten Vollgeschosses sind unzulässig.

9.2 Für das Plangebiet sind allseitig Einfriedungen nur als Laubgehölzhecken aus heimischen und 
standortgerechten Arten vorzusehen. Für Hecken entlang der öffentlichen Straße „Neue Reihe“ 
gilt eine maximale Höhe von 0,80 m.

9.4 Die Stellplätze an der nordöstlichen Plangebietsgrenze sind als Carportanlage herzustellen und in 
Richtung Osten und Süden vollflächig mit einer Wand zu verschließen.

9.5 Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Ölbehälter ist nicht zulässig.
9.6 Die nur außerhalb des Vorgartenbereichs zulässigen Stellplätze von Müllbehältern sind mit einer 

blickdichten Umkleidung zu versehen.
9.7 Es wird auf § 84 der LBauO M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig dieser nach § 86 LBauO M-V erlassenen Satzung über die örtlichen Bauvorschriften 
zuwiderhandelt.

Lageplan (ohne Maßstab)
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